
1. Änderung des RROP 2025 LK Harburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Aufforderung zur Stellungnahme zur geplanten 1. Änderung des RROP 

2025des LK Harburg und für die Zusendung der Unterlagen.

Der BUND Regionalverband Elbe-Heide nimmt zum o. g. Verfahren wie folgt Stellung, die 

Stellungnahme wird aufgrund von § 10 Buchstabe f Satz 2 der „Satzung für den Bund für 

Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Niedersachsen e.V. (Teil 

A)“ auch im Namen des BUND Landesverband Niedersachsen e.V. abgegeben:

Abschnitt 3.1.1.2 Bodenschutz: Für die Reduzierung der Neuversiegelung/Flächeninan-

spruchnahme sind handhabbare Maßstäbe und Maßnahmen zu entwickeln, um die formu-

lierten Bundes- und Landesziele auch umzusetzen

In Abschnitt 3.1.2 soll die Gebietskulisse des Biotopverbundes aktualisiert werden. Dafür 

ist der Bearbeitungsstand der Biotop- und Artenkartierungen zu prüfen. Wir sehen die Not-

wendigkeit eines Nachweises, auf welchem Bearbeitungsstand die Erfassungsdaten auf 

Kreis- und Landesebene beruhen. Sind sie älter als 5 Jahre, müsste eine Nacherfassung 
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erfolgen, um in das RROP einen aktuellen Stand und entsprechende Entwicklungsziele 

einfließen zu lassen.

Abschnitt 3.2.4.1 Wassermanagement: angesichts des Klimawandels muss im Rahmen 

der Wassergewinnung gewährleistet sein, dass Fließgewässer, Bachauen, Gewässerbio-

tope und ihre Schutzgebiete nicht geschädigt werden.

Freundliche Grüße

Elisabeth Bischoff, BUND RV Elbe-Heide
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